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Neue Website www.dorf.ch ab 4. April 2022 

Die Website einer Gemeinde ist die digitale Anlaufstelle für Einwohner, Bürger 
und Interessenten, um elektronische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen 
und um sich zu informieren. Dabei ist ein ansprechendes, modernes und 
übersichtliches Design unumgänglich. 
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass am 4. April 2022 die neue Website der 
Gemeinde Dorf aufgeschaltet wird, da die „alte“ Site nicht mehr den Anforde-
rungen der heutigen Zeit entspricht und ersetzt werden muss. Die neue Web-
site verfügt über einen Onlineschalter, ist sehr übersichtlich, benutzerfreund-
lich und behindertentauglich. Ferner ist die Site auf dem Smartphone sehr gut 
lesbar. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern auf der neuen Website. 

 
 
 
Bring-, Hol- und Entsorgungstag am 9. April 2022 

Am 9. April 2022 findet am Nachmittag auf dem Gemeindehausplatz der 
Bring-, Hol- und Entsorgungstag statt. Wir verweisen diesbezüglich auf den 
speziellen Flyer, welcher an sämtliche Haushaltungen verteilt wird. 

http://www.dorf.ch/


27. April 2022: „Tag gegen den Lärm“ 

Kaum wird es Frühling, kommt Leben in den Garten – 
und damit auch der Lärm. Es wird gemäht, geschnit-
ten und gehäckselt. Beschwerden über die lauten 
Gartengeräte der Nachbarschaft werden dann oft bei 
der Gemeinde deponiert.  
Am «Tag gegen Lärm» vom 27. April 2022 startet die 
diesjährige Kampagne gegen den Lärm. Schweizweit 
steht die lärmige Gartenarbeit im Fokus. Es wird auf-
gezeigt, dass es auch leiser geht. Denn viele Arbeiten 
im Garten lassen sich bestens lärmfrei erledigen – 
zum Beispiel von Hand.  
Wir möchten Sie gern etwas sensibilisieren für dieses 
Thema und bitten Sie gleichzeitig, die geltenden Ru-

hezeiten einzuhalten. 

 
 
Unser Bademeister beendet seinen Dienst 

Während sehr vielen Jahren wurde unsere Dorfemer Badi mit dem zugehöri-
gen Volleyball-Platz engagiert, kompetent und zuverlässig durch Hans Peter 
Kündig betreut und gewartet. Nun hat er sich entschieden, die Verantwortung 
als Badmeister auf Beginn der vor uns liegenden Badesaison abzugeben. Wir 
nehmen diese Entscheidung mit grossem Bedauern zur Kenntnis und danken 
an dieser Stelle ganz herzlich für das grosse Engagement während insgesamt 
25 Jahren sowie auch für die gute Zusammenarbeit.   
 
Personen für Bademeister-Nachfolge gesucht 
Die Bademeisteraufgaben sind vielfältig und er-
fordern entsprechend viele unterschiedliche Fä-
higkeiten. Sie lassen sich in einen technischen 
Teil einerseits und einen Umgebungsteil ande-
rerseits zuordnen. Damit ist es möglich, dass 
die unterschiedlichen Aufgaben auch durch un-
terschiedliche Personen wahrgenommen wer-
den können.   
 

 Technikbetreuung 
Die technische Anlagebetreuung umfasst in erster Linie die tägliche Über-
wachung und Steuerung der Wasseraufbereitung mit der Verwaltung und 
dem Einsatz der notwendigen Chemikalien zur Sicherstellung der Wasser-
qualität, die Befüllung und Entleerung der Wasserbecken, die Überwa-
chung der technischen Anlagen sowie die Sauberhaltung der Wasserbe-
cken.  



 

 Umgebungsbetreuung 
Die pflegerische Anlagebetreuung umfasst die tägliche Reinigung der Gar-
deroben und Toilettenanlagen, der Rasenflächen und Gehwege im Badi-
Areal, des Vorplatzes beim Eingang und die Abfallentsorgung sowie die 
Betreuung des Volleyball-Platzes. Das Rasenmähen ist anderweitig si-
chergestellt, könnte aber - wenn gewünscht - zusätzlich auch noch über-
nommen werden. 
 

 Zusammenarbeit beider Betreuungsbereiche 
Im Frühjahr erfolgt in Zusammenarbeit der beiden Betreuungsbereiche die 
Reinigung der Wasserbecken, die Bereitstellung der Liegewiese, der Geh-
wege, der Garderoben und Toiletten sowie des Volleyball-Platzes. Die Fe-
rienablösungen während der Saison sind gegenseitig abzusprechen und 
sicherzustellen.  
 

Für die Einführung in die Betreuungsaufgaben steht u.a. auch unser bisheriger 
Bademeister, Hans Peter Kündig zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der 
technischen Betreuung werden auch Schulungen durch kantonale Institutio-
nen angeboten. Der zeitliche Einsatz im Zusammenhang mit den Betreuungs-
aufgaben wird wie bisher mit einer angemessenen Vergütung entschädigt. 
 
Interessiert?  -  Was ist zu tun?  
Sofern Sie eine oder beide der oben dargelegten Betreuungsaufgaben in un-
serer Badi wahrnehmen möchten oder wenn Sie Fragen dazu haben, bitten 
wir Sie, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden. Wir werden umgehend 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 

 
 
Veranstaltungskalender 2022; Verschiebung  
Konzerte Gemischter Chor 

Gemäss Mitteilung des Gemischten Chors Dorf werden die im Veranstal-
tungskalender 2022 aufgeführten Konzerte verschoben. Neu finden die Kon-
zerte am Samstag, 21. Mai 2022, (20.00 Uhr) und Sonntag, 22. Mai 2022, 
(17.00 Uhr) in der Kirche Dorf statt.  

 
 

Herzlichen Dank für Ihre grosse Solidarität  

Mitte März haben Frau Binkert und Frau Eichenberger als Privatpersonen ei-
nen Aufruf an die Bevölkerung von Dorf gerichtet, fehlende Sachen wie Un-
terwäsche, Hygieneartikel, Schuhe, Jacken sowie Kinderwagen und Velos für 
die Geflüchteten aus der Ukraine zu spenden. Sehr viele Taschen mit den ge-
suchten Dingen wurden daraufhin auf der Gemeindekanzlei abgegeben. Na-
mens von Frau Binkert und Frau Eichenberger danken wir allen herzlich für 
die grosse Solidarität und die gespendeten Dinge. 
 



Biber an unseren Gewässern in Dorf 

Seit der Wiederansiedlung des Bibers in der Schweiz in der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts, hat sich der Biber im Kanton Zürich ausgebreitet. Mitt-
lerweile leben im Kanton rund 480 Biber auf 135 Reviere verteilt. Der Biber hat 
den nördlichen Kantonsteil dicht besiedelt und im Süden neue Reviere ge-
gründet. Auch die Gewässer der Gemeinde Dorf hat der Biber besiedelt. 

Der Biber ist ein Baumeister und gestaltet seinen Lebensraum aktiv, indem er 
Fliessgewässer staut, Bäume fällt und in Uferböschungen gräbt. Viele Tier- 
und Pflanzenarten profitieren davon und entsprechend fördert der Biber die 
Biodiversität in und an den Gewässern. Die Aktivitäten des Bibers können 
aber auch zu Konflikten führen, insbesondere wenn er Bäume fällt, Bäche 
staut oder ins Ufer gräbt. 

Biber sind in der Schweiz geschützt und damit auch ihre Dämme und Bauten. 
Eingriffe müssen vom Kanton bewilligt werden und dürfen nur nach einer vor-
gängigen Interessenabwägung vorgenommen werden.  

Bei Fragen und Anliegen rund um das Thema Biber ist die Biberfachstelle des 
Kantons Zürich gerne für Sie da. Die Fachstelle berät auch bei Konflikten mit 
Bibern und unterstützt in Lösungsfindungen. 

Kontakt 
Biberfachstelle Kanton Zürich, c/o FORNAT AG, Bergstrasse 162, 8032 Zürich 
Biberfon: 079 128 60 40 (Bürozeiten) 
biber(at)fornat.ch 
www.biber-zh.ch 

 

DRINGEND GESUCHT für die Dorfet vom 2./3. Juli 2022 

Freiwillige HelferInnen für Stunden- oder Tageseinsätze (Aufstellen / Abräu-
men, Bewirtschaftung Bar / Festzelt etc.) 
Als Lohn erhaltet ihr Essens- und Getränkebons und natürlich die Gelegen-

heit, bei einem tollen Fest mitzuwirken. 😉  Bitte meldet euch bis am 31.05.22 

über kuko@dorf.ch, damit wir den Anlass gemeinsam planen können.  Wir 
freuen uns auf zahlreiche HelferInnen, die mit uns die Dorfet bestreiten möch-
ten.                                                                 

              Kulturkommission Dorf 

Fundbüro 

 
In der Badi Dorf wurde eine Halskette mit Anhänger gefun-
den. Der Fundgegenstand kann bei der Gemeindekanzlei 
abgeholt werden. 

 

javascript:DeCryptX('3e1j2d1f3u1A2h3r2t3q0a3w0.1d1i')
http://www.biber-zh.ch/
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Vier Wahlbüromitglieder gesucht für die Amtsperiode 
2022 – 2026 

Die Mitglieder des Wahlbüros sind zuständig für den korrekten Ablauf und das 
Ermitteln der Resultate bei Wahlen und Abstimmungen an den Abstimmungs-
wochenenden.  
Ihre Aufgaben: Sie überwachen die Stimmabgaben an der Urne im Abstim-
mungslokal, zählen und sortieren die Wahl- und Stimmzettel und ermitteln die 
Ergebnisse. Die Wahlbüromitglieder werden für durchschnittlich 2 bis 3 Eins-
ätze pro Jahr aufgeboten. Für die Mitarbeit im Wahlbüro werden stimmberech-
tigte Einwohnerinnen und Einwohner von Dorf an der Gemeindeversammlung 
vom 3. Juni 2022 gewählt. Unser Angebot: Wir bieten eine sinnvolle und inte-
ressante Aufgabe am Puls der Demokratie. Die Entschädigung der Einsätze 
richtet sich nach den Bestimmungen über die Behördenentschädigungen und 
beträgt 32.00 Franken pro Stunde.  Bei Interesse melden Sie sich doch bit-
te bei der Gemeindekanzlei. 

 
 
Allgemeine Informationen im Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine 
 

Schutzräume und Zuweisungsplanung ZUPLA 
Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine ist die Bevölkerung auch in der Schweiz zum 
Teil verunsichert und wendet sich mit diversen Fragen an die Behörden. In diesem Fakten-
blatt sind die wichtigsten Informationen und Hinweise zusammengestellt.  
 
- Alle EinwohnerInnen des Kantons Zürich sind grundsätzlich einem Schutzplatz zuge-

wiesen. Infolge der laufenden Bevölkerungsmutationen (Zu- und Wegzüge, Geburten 
und Todesfälle) sowie der baulichen Dynamik erfolgt die sogenannte (Zupla) Zuwei-
sungsplanung rollend. Deshalb wird sie auch nicht ohne Bedarf veröffentlicht. 

 

- Die Bekanntgabe der Zuweisung der Bevölkerung zu den Schutzräumen erfolgt dann, 
wenn es die sicherheitspolitische Lage erfordert. Der Bundesrat ordnet die Erstellung 
der Bezugsbereitschaft der Schutzräume und die Bekanntgabe der Zuweisungsplanung 
an. 

 

- Die Schutzraumeigentümer sind für den Unterhalt, die Ausrüstung (Liegestellen, No-
taborte) und den Bezug der Schutzräume verantwortlich. 

 

- Ein Schutzraum ist innert 5 Tagen bezugsbereit zu machen. 
 

- Seit der Neuausrichtung des Zivilschutzes in den 1990er Jahren, auf die Bewältigung 
von Katastrophen- und Nothilfe, hat der Zivilschutz im Falle eines kriegerischen Ereig-
nisses keine Funktion mehr beim Bezug der Schutzräume. 

 

- Der Zivilschutz hat weder Liegestellen noch Notaborte zur Abgabe. 
 
Folgende Lieferanten bieten Schutzraumtechnik und Ausrüstungen für Schutzräume an: 

Zivilschutz

Weinland 

Zivilschutz

Weinland 



 
 

Information, Warnung, Alarmierung 
Bei einer konkreten Gefahr alarmieren die Be-
hörden die Bevölkerung mittels Sirenen und 
geben die Verhaltensanweisungen über Radio 
und Alertswiss bekannt.  
Das BABS empfiehlt die Alarmierungs-App 
Alertswiss auf dem Smartphone zu installie-
ren. 
 
Notvorrat 
Aus Sicht der wirtschaftlichen Landesversorgung besteht aktuell kein Grund zur Besorgnis. Die Ver-
sorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen ist gewährleistet. Das Bun-
desamt für wirtschaftliche Landesversorgung überwacht die Lage laufend und publiziert aktuelle 
Informationen auf seiner Webseite. Ungeachtet dessen sollte die Bevölkerung in der Lage sein, sich 
während mehrerer Tage ohne externe Unterstützung verpflegen zu können. Die wirtschaftliche Lan-
desversorgung (WL) rät deshalb dazu, einen Notvorrat für rund eine Woche zu halten. Zum Notvor-
rat gehören in erster Linie lagerfähige Lebensmittel und 9 Liter Wasser pro Person sowie die wich-
tigsten Medikamente. Siehe auch www.zh.ch/notvorrat.  
 

Jodtabletten 
Weitergehende Informationen finden Sie unter www.jodtabletten.ch oder www.bag.admin.ch. 
 

Aktuelle Informationen 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz informiert laufend und aktuell unter 
www.babs.admin.ch/ukraine. 

 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Dorf, 30. März 2021                                                                        DIE GEMEINDEKANZLEI 
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